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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 5931/J der Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein und weiterer 
Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 und 3:   
Die Anzahl der gemeldeten Tuberkulose-Fälle seit 2007 ist der nachstehenden Tabelle 
zu entnehmen: 
 
Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl 895 817 696 691 684 646 651 582
 
Eine weitere Aufgliederung nach Bundesländern und – soweit möglich – nach 
Bezirken ist in der Beilage angeschlossen. 
 
Frage 2:  
Meinem Ressort liegen diesbezügliche Daten nicht vor. 
 
Fragen 4 bis 6: 
Das Tuberkulosegesetz enthält (wie alle anderen gesundheitsrelevanten Gesetze) 
keine „gesetzlich festgelegte Informationspflicht“ gegenüber der Öffentlichkeit. 
Bezüglich einer Information der Öffentlichkeit gab es keine Weisungen seitens des 
Ministeriums, im Anlassfall jedoch naturgemäß Kontakte mit den zuständigen Stellen 
und Behörden. 
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Fragen 7 bis 11: 
Aus Anlass der jüngst bekannt gewordenen Tuberkulosefälle in bestimmten Wiener 
Schulen gab es neben ressortinternen Kontakten auch Kontakte zwischen der 
Rechtssektion meines Hauses und den zuständigen Stellen der Stadt Wien. Mangels 
gesetzlich normierter allgemeiner Informationspflicht war im Anlassfall nach Ansicht 
des Bundesministeriums für Gesundheit eine allenfalls aus Art. 10 EMRK ableitbare 
Informationsverpflichtung gegen das aus Art. 8 EMRK ableitbare Recht auf Wahrung 
der Privatsphäre betroffener Schüler abzuwägen. 
 
Fragen 12 und 13: 
Nein, es gab keine derartigen Beratungen.  
 
Fragen 14 und 15: 
Eine Änderung ist nicht in Aussicht genommen.  
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 

Beilage 
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